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  Stand 2025 

 
 

Schulhausordnung 
 
Einen großen Teil des Tages verbringen wir in unserer Schule. In dieser Zeit sind wir eine Gemein-
schaft von Schülern, Lehrern und weiteren Mitarbeitern, in der jeder Rechte und Pflichten hat. 
 

1. Allgemein 
 Soll unser Zusammenleben gelingen und sich jeder wohlfühlen, muss es geprägt sein von 

gegenseitiger Achtung, Rücksichtnahme und Höflichkeit. Selbstverständlich grüßen wir uns. 
 Sauberkeit im gesamten Schulbereich (z.B. Beachtung der Hygiene im Toilettenbereich, nicht 

auf den Boden spucken, Verbot des Kaugummikauens, Müllentsorgung, usw.) sind für uns alle 
selbstverständlich.  

 Wir legen Wert auf saubere und angemessene Kleidung.   
 Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und in näherer einsehbarer Umgebung verboten 

(➔Raucherprogramm).  -  
 Energy Drinks, Snus und Vapes sind im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände 

(auch in den Mittagspausen) verboten.  -  
  Alkohol und Drogen sind strikt verboten und werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht. 
  Rad- und E-Scooterfahrer müssen ab dem Busparkplatz bis zu den Fahrradständern absteigen 

 und schieben. 
 Unterrichtsfremde Gegenstände sind nicht versichert und haben in der Schule nichts verloren.  
 Art 56 Abs. 5 BayEUG: 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (ab dem Schultor) sind Mobilfunktelefone und 
sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, aus-
zuschalten und in der Schultasche zu verstauen. Die unterrichtende oder die außerhalb des 
Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann 
ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten 
werden. Diese müssen von einem Erziehungsberechtigten im Rektorat zwischen 7:30 Uhr und 
12:00 Uhr abegholt werden. Die Eltern werden telefonisch informiert. 

 Bei gefährlichen Gegenständen (z.B. Waffen) kommt es zur Anzeige. 
 Schulbücher, Möbel, Unterrichtsmittel und fremdes Eigentum, die beschädigt werden, müssen 

in vollem Umfang ersetzt werden. 
 Das Verlassen des Schulgeländes ist nur nach Unterrichtsschluss gestattet - in der 

Mittagspause nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten (siehe Formblatt).  
 Treffen mit schulfremden Personen vereinbart der Schüler grundsätzlich für die Zeit nach dem 

Unterricht und außerhalb des Schulgeländes. 
 Bei Krankheit oder Arztterminen muss der Schüler bis spätestens 8.15 Uhr von einem 

Erziehungsberechtigten telefonisch entschuldigt werden.  
  

2. Im Schulgebäude 
 Beim Betreten des Schulgebäudes nehmen wir alle die Kopfbedeckung ab.  
 Um 7.40 Uhr (1. Gong) begibst du dich zügig zu deinem Unterrichtsraum. 
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 Jacken werden ordentlich an der Garderobe aufgehängt. Wertgegenstände dürfen nicht in der 
Garderobe gelassen werden. Es besteht Diebstahlgefahr und die Schule übernimmt keine 
Haftung. 

 Wenn Unterrichtsräume gewechselt werden, erfolgt dies auf direktem Weg und leise. 
 Das Rennen ist im gesamten Schulgebäude absolut verboten.  

 

3. Im Klassenzimmer 
 Um 7.45 Uhr betrete ich mein Klassenzimmer und spätestens um 7.50 Uhr sitze ich vorbereitet 

auf meinem Platz. Dabei wird die Zimmerlautstärke eingehalten. 
 Festgelegte Sitzordnungen sind immer einzuhalten und nicht selbständig zu ändern. 
 Beim Betreten von Schulräumen klopfe ich an, benehme mich höflich, entschuldige mich für 

die Störung und trage mein Anliegen vor. 
 Nach Unterrichtsende verlassen wir den Unterrichtsraum ordentlich. 

 

4. Während des Unterrichts 
 Nur wer sein Unterrichtsmaterial vollständig dabei hat und es rechtzeitig bereitlegt, kann 

erfolgreich am Unterricht teilnehmen. – Vergessene Sachen führen zu Störungen. 
 Das Einhalten von Gesprächs- und Verhaltensregeln führt zu einem angenehmen Klima, in 

dem man sich wohlfühlt und jeder gleichberechtigt sprechen kann – kein Schubsen, kein 
Schlagen und Toben.  -  

 Essen ist nur in den Pausen erlaubt. 
 Um Unfälle zu vermeiden, schaukle nicht mit dem Stuhl, lehne dich keinesfalls aus dem 

Fenster, … 
 

5. Während der Pause 
 Beim Pausengong verlassen wir zügig das Gebäude. 
 Der Pausenbereich wird klar eingehalten. Nur die Ballspieler befinden sich auf dem 

Fußballplatz.   
 Das Betreten des Weges zur Berufsschule St. Erhard zwischen Turnhalle und Fußballplatz ist 

verboten.  -  
 Die Anweisungen der Aufsichtskräfte müssen befolgt werden.  
 Schubsen, Schlagen und Toben kann zu Verletzungen führen und ist deshalb strikt untersagt. 
 -  

 Das Werfen von Schneebällen muss wegen der Verletzungsgefahr unterbleiben.  
 Beim 1. Gong gehen wir pünktlich zurück zum Unterrichtsraum. 
 Bei angesagter Regenpause verbleiben die Schüler im Erdgeschoss oder im 1. Stock. Der 

Aufenthalt im 2. Stock und im Keller ist verboten. Fachräume werden erst nach Pausenende 
(1. Gong) aufgesucht.  

 In der Mittagsbetreuung, an der Bushaltestelle (Absperrgitter!!!) und im Bus wird ein 
anständiges Verhalten, auch gegenüben der Aufsicht, erwartet.  

 In der Mittagspause ist der Aufenthalt ausschließlich in der Aula im Erdgeschoss und im 
Pausenhof erlaubt.  

 
 

Bei Verstößen gegen die Schulhausordnung: 

     Abschreiben der Schulhausordnung 
  Mitteilung / Absprache mit den Eltern und Abschreiben der Schulhausordnung 
    Verweis / verschärfter Verweis 
     Einberufung des Disziplinarausschusses 
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